
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/3/25 4Ob43/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1980

Norm

ArbGerG §3

JN §104 H

Rechtssatz

Die Vereinbarung über die Anwendung Schweizer Rechtes erstreckt sich nur auf das materielle Recht und hat keine

Rückständigkeit sowie der Zulässigkeit der Prorogation und kann auch die inländische Gerichtsbarkeit nicht beseitigen.

Entscheidungstexte

4 Ob 43/80

Entscheidungstext OGH 25.03.1980 4 Ob 43/80
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